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Beschluss vom 8. November 2016 
über das Ergebnis der Wahl der Oberamtspersonen 
vom 6. November 2016 in den sieben Bezirken des Kantons 
und zur Einberufung der Stimmberechtigten des Sense-, 
des Broye- und des Vivisbachbezirks auf Sonntag, 
27. November 2016, für den zweiten Wahlgang

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

 B gestützt auf das Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der 
politischen Rechte (PRG) und das dazugehörige Ausführungsreglement 
vom 10. Juli 2001 (PRR);

 B gestützt auf den Beschluss vom 30. August 2016 zur Einberufung der 
Stimmberechtigten des Kantons Freiburg auf Sonntag, 6. November 
2016, für die Wahl der Mitglieder des Grossen Rates und des Staatsrats 
sowie für die Wahl der Oberamtspersonen;

 B gestützt auf die Protokolle der Wahl der Oberamtspersonen in den 
sieben Bezirken des Kantons vom 6. November 2016;

 B auf Antrag der Staatskanzlei,

beschliesst:

Art. 1
Das Ergebnis der Wahl der Oberamtspersonen in den sieben Bezirken des 
Kantons vom 6. November 2016 lautet wie folgt:

1. Saanebezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 62 565

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (1 539)

Eingelegte Wahlzettel 25 658

./. leere Wahlzettel 507

./. ungültige Wahlzettel 245

Gültige Wahlzettel 24 906

Absolutes Mehr 12 454
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Die Kandidaten auf den beim Oberamt des Saanebezirks eingereichten Lis-
ten haben folgende Anzahl Stimmen erhalten:

Ridoré Carl-Alex, Villars-sur-Glâne 14 291 Stimmen

de Steiger Adrien, Autafond 10 615 Stimmen

Damit ist Carl-Alex Ridoré, Villars-sur-Glâne, gewählt.

2. Sensebezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 32 520

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (653)

Eingelegte Wahlzettel 12 848

./. leere Wahlzettel 110

./. ungültige Wahlzettel 65

Gültige Wahlzettel 12 673

Absolutes Mehr 6 337

Die Kandidaten auf den beim Oberamt des Sensebezirks eingereichten Lis-
ten haben folgende Anzahl Stimmen erhalten:

Raemy Manfred, Wünnewil 3 756 Stimmen

Studer Albert, St. Ursen 3 466 Stimmen

Zosso Markus, Schmitten 2 195 Stimmen

Freiburghaus Andreas, Wünnewil 1 760 Stimmen

Stalder Andreas, Plaffeien 1 496 Stimmen

Da keine Person das absolute Mehr erreicht hat, findet ein zweiter Wahl-
gang statt.

Gestützt auf Artikel 90 Abs. 2 PRG werden die Kandidaturen von Markus 
Zosso, Andreas Freiburghaus und Andreas Stalder gestrichen.

Am zweiten Wahlgang können teilnehmen:

 B Raemy Manfred, Wünnewil
 B Studer Albert, St. Ursen.
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3. Greyerzbezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 32 516

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (1 046)

Eingelegte Wahlzettel 12 291

./. leere Wahlzettel 925

./. ungültige Wahlzettel 229

Gültige Wahlzettel 11 137

Absolutes Mehr 5 569

Patrice Borcard, Grandvillard, ist mit 10 906 Stimmen gewählt.
Vereinzelte Stimmen: 231.

4. Seebezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 23 414

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (424)

Eingelegte Wahlzettel 6 908

./. leere Wahlzettel 1 256

./. ungültige Wahlzettel 319

Gültige Wahlzettel 5 333

Absolutes Mehr 2 667

Daniel Lehmann, Murten, ist mit 5202 Stimmen gewählt.
Vereinzelte Stimmen: 131.

5. Glanebezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 15 516

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (613)

Eingelegte Wahlzettel 5 291

./. leere Wahlzettel 285

./. ungültige Wahlzettel 72
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Gültige Wahlzettel 4 934

Absolutes Mehr 2 468

Willy Schorderet, Massonnens, ist mit 4857 Stimmen gewählt.
Vereinzelte Stimmen: 77.

6. Broyebezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 20 526

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (407)

Eingelegte Wahlzettel 8 571

./. leere Wahlzettel 56

./. ungültige Wahlzettel 63

Gültige Wahlzettel 8 452

Absolutes Mehr 4 227

Die Kandidatinnen und Kandidaten auf den beim Oberamt des Broyebe-
zirks eingereichten Listen haben folgende Anzahl Stimmen erhalten:

Guerry-Berchier Micheline, Saint-Aubin 2 578 Stimmen

Kilchoer Nicolas, Châtillon 2 573 Stimmen

Savary Nadia, Vesin 1 862 Stimmen

Bourqui Maurice, Estavayer-le-Lac 778 Stimmen

Mosimann Stéphane, Léchelles 661 Stimmen

Da keine Person das absolute Mehr erreicht hat, findet ein zweiter Wahl-
gang statt.

Gestützt auf Artikel 90 Abs. 2 PRG werden die Kandidaturen von Nadia 
Savary, Maurice Bourqui und Stéphane Mosimann gestrichen.

Am zweiten Wahlgang können teilnehmen:

 B Guerry-Berchier Micheline, Saint-Aubin
 B Kilchoer Nicolas, Châtillon.



11

7. Vivisbachbezirk

Eingeschriebene Wählerinnen und Wähler 11 482

davon Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (352)

Eingelegte Wahlzettel 4 837

./. leere Wahlzettel 46

./. ungültige Wahlzettel 98

Gültige Wahlzettel 4 693

Absolutes Mehr 2 347

Die Kandidaten auf den beim Oberamt des Vivisbachbezirks eingereichten 
Listen haben folgende Anzahl Stimmen erhalten:

Genoud François, Granges (Veveyse) 1 878 Stimmen

Berthoud Eric, Châtel-Saint-Denis 1 142 Stimmen

Emonet Gaétan, Remaufens 876 Stimmen

Hunziker Yvan, Semsales 797 Stimmen

Da keine Person das absolute Mehr erreicht hat, findet ein zweiter Wahl-
gang statt.

Gestützt auf Artikel 90 Abs. 2 PRG werden die Kandidaturen von Gaétan 
Emonet und Yvan Hunziker gestrichen.

Am zweiten Wahlgang können teilnehmen:

 B Genoud François, Granges (Veveyse)
 B Berthoud Eric, Châtel-Saint-Denis.

Art. 2
1 Der zweite Wahlgang für die Wahl der Oberamtspersonen, im Sense-, im 
Broye- und im Vivisbachbezirk findet am Sonntag, 27. November 2016, 
statt; es gilt das relative Mehr.

2 Er findet gemäss dem Beschluss vom 30. August 2016 und dem Gesetz 
über die Ausübung der politischen Rechte in gleicher Form, in denselben 
Lokalen und mit denselben Öffnungszeiten wie der Wahlgang vom 6. No-
vember 2016 statt.
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Art. 3
Allfällige Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Wahl sind innert 10 Ta-
gen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt, d. h. bis Mon-
tag, 21. November 2016, für den ersten Wahlgang und bis Montag, 12. De-
zember 2016, für den zweiten Wahlgang an das Kantonsgericht zu richten 
(Art. 150 ff. PRG).

Art. 4
Die Verfolgung und Beurteilung von Wahlbetrug und Wahlbestechung 
werden in den Artikeln 157–160 PRG geregelt.

Art. 5
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Die Präsidentin: M. Garnier
Die Kanzlerin: D. Gagnaux-Morel


